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bmb
Beirat von Menschen mit Behinderungen

der Stadt Heidelberg

bmb – Beirat von Menschen mit Behinderungen
                         der Stadt Heidelberg                         

Verteiler:
Hr. Czolbe zur weiteren Verwendung/Verteilung
bmb-Geschäftsstelle
bmb-Projektbüro

Großkino an der Eppelheimer Straße
Stellungnahme des Beirat von Menschen mit Behinderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für das Gespräch am 17.03.2014 sowie die Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

Der Abruf der Unterlagen erfolgte per Internet, hier mit Stand vom 09.04.2014 ausgewiesen.

Grundsätzlich bestehen seitens unseres Gremium keine Einwände zu o. g. Maßnahme, so das Konzept 

zur Umsetzung der Barrierefreiheit vollumfänglich umgesetzt wird. Nach unseren Gesprächen sollte das 

Thema Induktionsschleife im Hauptkinosaal nocheinmal aufgegriffen werden, da die App-Lösungen GRE-

TA und STARKS für Hörgeräteträger nicht geeignet sind. Von städtischer Seite, (Baurechtsamt, Frau U. 

Weiß) wurden Überlegungen zur Schaffung einer geförderten Modelllösung angekündigt, um wenigstens 

den Hauptkinosaal entsprechend ausstatten zu können. Bislang erfolgte hier keine Rückmeldung. Es wird 

hier vom bmb um eine Überprüfung gebeten.

In der Begründung ( siehe Dokument 61_pdf_VBPlan_Kino_EppelheimerStraße_Begründung_neu.pdf ) 

hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen, den es zu korrigieren gilt. Unter Punkt 8.2.1 muss es richtig hei-

ßen: „...zwischen dem Vorhabenträger und dem Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) und am 

…“

Vielen Dank für die Korrektur.

Zur Beantwortung Ihrer Fragen und für weitere Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

           Henri Rippl
1. stv. Vorsitzender des bmb
              Vors. des AKB

Postanschriften: bmb-Projektbüro bmb-Geschäftsstelle
VbI (Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung e.V.) Amt für Soziales und Senioren
Alte Eppelheimer Straße 38 Fischmarkt 2
69115 Heidelberg 69117 Heidelberg
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Henri Rippl
1. stellvertretender Vorsitzender
Mobil: 0172 63 14 477
e-Mail henri.rippl@bmb-heidelberg.de

Geschäftsstelle:
Amt für Soziales und Senioren
Fischmarkt 2
69117 Heidelberg
Telefon 06221 58 38 190
Telefax 06221 58 38 900
e-Mail bmb@heidelberg.de
Internet bmb.heidelberg.de

Datum: 30.07.2014
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Kabel BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Weise 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: 

E-Mail: ZentralePlanungND@umkbw.de 

Vorgangsnummer: 119043 

 
Planungsbüro PISKE 
Herr Ulrich Villinger 
In der Mörschgewanne 34 
67065 Ludwigshafen 

 

Datum   
21.07.2014 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bahnstadt - Kino an der Eppelheimer Straße 
 

Sehr geehrter Herr Villinger, 

vielen Dank für Ihre Informationen.  
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Zentrale Planung Unitymedia Kabel BW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia Kabel BW 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 
eMail: ZentralePlanungND@umkbw.de oder 
Postanschrift:  Kabel BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar 
Besucheranschrift: L 1, 2  68161 Mannheim  Postanschrift: IHK Rhein-Neckar  68016 Mannheim 
Tel. (0621) 1709-0  Fax (0621) 1709-100  E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de  Internet: www.rhein-neckar.ihk24.de 

 
 
 
 
IHK Rhein-Neckar  Postfach 10 16 61 68016 Mannheim 
 
Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt 
Postfach 105520 
69045 Heidelberg 
 
 
E-Mail: Claudia.Langer@heidelberg.de 
            Christoph.Czolbe@heidelberg.de 
            stadtplanung@heidelberg.de 
 

 
Bearbeitet von / E-Mail 
Stephan Häger 
Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de 
 

Telefon 
0621 1709-192 
Telefax 
0621 1709-5192 
 

Mannheim, 24.Jui 2014 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bahnstadt „Kino an der Eppelheimer Straße“  
 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die erneute Beteili-

gung am Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlagen. Ziel der vorliegenden 

Bauleitplanung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Ki-

nos zu schaffen. 

Die IHK Rhein-Neckar hat gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kino an der Ep-

pelheimer Straße“ keine Bedenken. Es ist zu begrüßen, dass ein Standort für ein „Großkino“ 

in Heidelberg gefunden wurde. Dadurch gewinnt der neue Stadtteil „Bahnstadt“ als auch die 

gesamte Stadt Heidelberg weiter an Attraktivität. Wir halten somit an unserer Stellungnahme 

vom 23. Dezember 2013 fest. 

 

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 

 

Freundliche Grüße 
 
 
 
Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
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